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Arbeitsrecht.
Wichtige Entscheide des Eidg, Versicherungsgerichts.

Wir veröffentlichen nachstehend noch einige wichtige Entscheide des Eid-
genossischen Versicherungsgerichts aus dem letzten Jahresbericht der Schweize-
rischen Unfallversicherungsanstalt Luzern.

Hinsichtlich der Schätzung der Invalidität in Fällen von Finger-Verletzungen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht seine Praxis
bestätigt, wonach für den Verlust oder die Versteifung eines Fingernagelgliedes
in der Regel keine dauernde Rente zu gewähren ist. Es hat demgemäss einen
Entscheid der Anstalt geschützt, durch den einem Elektriker für den beinahe
vollständigen Verlust des Daumenendgliedes der linken Hand, bei noch
schmerzhaftem Stumpf, eine Rente von 8 Prozent für 1 Jahr und von 5 Prozentfür weitere 5 Jahre zuerkannt wurde.

Immer wieder kommt es vor, dass Gerichtsexperten oder kantonale Ver-
Sicherungsgerichte - meistens wohl aus Kommiserationsgründen - Schät-
m??*« /• ^^ T fU VenigC8 ändern* Schon im Jahresbericht für1932 (b. 15, Lit. e) hat die Anstalt darauf hingewiesen, dass das Eidgenössische
Versicherungsgericht ihre Auffassung teilt, dass bei bloss geringfügiger Ab-weichung der Schätzung des Gerichtsexperten von derjenigen der Anstalt fürden Richter kein Anlass zur Abänderung eines im ganzen den Verhältnissengerecht werdenden Entscheides der Anstalt besteht. In einigen neuen Urteilenhat das Eidgenössische Versicherungsgericht diese Auffassung bestätigt. So hat
es in einem Falle die vom Gerichtsexperten vorgeschlagene und vom kantonalen
Versicherungsgericht zugesprochene Erhöhung der der Rentenberechnung zu-gründe zu legenden Erwerbsunfähigkeit von 5 Prozent auf 6 Prozent abgelehnt.Es erklarte dazu, man könne sich fragen, ob solche Abänderungen von 1 Pro-zent dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechen und ob sie nicht vielmehr
einzig zu dem Ergebnis führen, die unnützen Prozesse zu vermehren und jeg-liehe rechtliche Sicherheit umzustossen. Auch der kompetenteste Experte wolle
ja kaum Anspruch darauf erheben, dass die von ihm angenommene Schätzungallem richtig sei. Aus den gleichen Ueberlegungen heraus wurde in einemandern FaU eine vom kantonalen Richter vorgenommene Erhöhung der Inva-
liditatsschatzung von 66% auf 70 Prozent aufgehoben.

Die Anwendung des Art. 82 des Gesetzes Ab f in düngen bei vorüber-gehender Beschrankung der Erwerbsfähigkeit) hat das Eidgenössische Versiehe-rungsgencht wiederholt beschäftigt. Dieser Artikel bestimmt, dass, wenn von derFortsetzung der arztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesund-heitszustandes des Versicherten nicht erwartet werden kann, jedoch die An-nähme begründet ist, dass der Versicherte nach Erledigung seiner Versiehe-
rungsanspruche und bei Wiederaufnahme der Arbeit die Erwerbsfähigkeitwieder erlangen werde, die bisherigen Versicherungsleistungen aufzuhörenhaben und der Versicherte statt einer Rente eine Abfindung erhalten soll, derenHohe dem Barwert einer gleichbleibenden oder sinkenden Rente von höchsten»drei Jahren entspricht. Besonders interessant sind zwei einschlägige Urteile
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